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Sehr geehrte Frau Kollegin,

vielen Dank flir Ihr Schreiben vom 10.03.2010, in dem Sie mich um die Beantwortung weite-

rer Fragen zum Thema Uran im Trink- und Mineralwasser bitten.

Bei der Behandlung bzw. Aufbereitung von uranhaltigem Rohwasser zu Trinkwasserzwecken

entsteht ein mit Uran beladenes Filtermaterial, das ausgetauscht wird, wenn es etwa mvei

Volumenprozent Uran enthält. Das Filtermaterial wird der Anlage entnommen und regene-

riert. Bei der Regeneration entsteht ein saures Gemisch aus Lösungsmitteln und gelösten Sub-

stanzen, Eluat genannt. Das gelöste Uran im Eluat wird zu einem stichfesten Schlamm ausge-

ftillt und entsprechend den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung, der Deponieverordnung

sowie des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes in der Regel in einer Untertagedeponie

entsorgt. Die regenerierten Harze können wieder verwendet werden.

Zur Zeit sind nach den im BMELV vorliegenden Informationen in Deutschland drei Anlagen

im Trinkwasserbereich in Betrieb, eine im Bau und fünf in der Planung. Wie viele Reststoffe

in diesen Anlagen anfallen, ist hier nicht bekannt. Nach mir vorliegenden Informationen er-
halten ntr Zeit weniger als eine halbe Million Menschen in Deutschland Trinkwasser mit über
10 Mikrogramm Uran/\. Wie die betroffenen Wasserversorgungsunternehmen nach Einfüh-

rung eines Urangrenmvertes reagieren werden, kann nicht vorhergesehen werden, da je nach
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den gegebenen Örtlichkeiten neben einer Aufbereitung auch eine Verschneidung von unter-

schiedlich belasteten Rohwässern oder die Schließung eines Wasserwerkes in Betracht kom-

men kann. Daher kann auch nicht gesagt werden, in welcher Menge uranhaltige Reststoffe

künft ig anfallen werden.

Die Bundesregierung hält auch die Festlegung eines Höchstgehaltes für Uran in natürlichen

Mineralwässern für erforderlich. Dies kann jedoch nur gemeinschaftsweit erfolgen, da die

Rechtsvorschriften für natürliche Mineralwässer auf europäischer Ebene harmonisiert sind.

Das BMELV wird weiterhin bei der europäischen Kommission darauf hinwirken, dass ein

Höchstgehalt für Uran in natürlichen Mineralwässern in Höhe von 10 Mikrogramm/l festge-

legt wird. Ein Zeitpunkt für die Realisierung ist derzeit nicht abschätzbar.

Mit freundlichen Gräßen


